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NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES GEMEINDERATS PIELENHOFEN VOM 

01.03.2024 
 
 

TOP  1 Klosterstraße; Vorfahrtsregelung in der Tempo-30-Zone  

 
Die Klosterstraße ist derzeit von der Einmündung der Staatstraße bis zur Einmündung in die 
Kreisstraße bei der Schule als Tempo 30 Zone ausgewiesen.  
Bei der Einmündung in den Mittelweg und beim Torbogen sind Schilder mit abknickender 
Vorfahrtsstraße angebracht, bei der Einmündung der Schulstraße in die Klosterstraße ist ein 
Vorfahrtszeichen 301 („Rakete“) angebracht.  
Die Klosterstraße ist damit derzeit als Vorfahrtsstraße ausgewiesen. Nach der StVO gilt in 
Tempo-30-Zonen grundsätzlich rechts vor links, außer es wird aus Gefahrengesichtspunkten an 
den Kreuzungen eine Vorfahrtsregelung getroffen. 
Am 21.2.2024 hat Bürgermeister Gruber mit Hr. Raab von der Polizeiinspektion Nittendorf eine 
Ortsbegehung durchgeführt. Dabei ging es vor allem darum, ob aus Sicht der Polizei die 
Grundregel in der Tempo-30-Zone, also rechts vor links, oder die jetzige Vorfahrtsregelung 
besser wäre.  Hr. Raab hat darauf verwiesen, dass dies letztlich eine Entscheidung der Gemeinde 
sei. Die rechts vor links-Regelung habe aber den Vorteil, dass es weniger Verkehrsschilder gibt 
und außerdem trage rechts vor links normalerweise zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit 
bei. 
Hr. Raab wies auch noch darauf hin, dass in Tempo-30-Zonnen das Schild abknickende 
Vorfahrtsstraße nicht zulässig sei. Wenn eine Vorfahrtsregelung gewollt sei, müsse das 
Vorfahrtszeichen 301 angeordnet werden. Beim Mittelweg wies er noch darauf hin, dass derzeit 
nicht klar sei, ob die Ausfahrt bei den Garagenzufahrten Teil der öffentlichen Straße ist oder nur 
eine Grundstücksausfahrt. Bei einer rechts vor links-Regelung ist dies wichtig, weil bei einer 
Grundstücksausfahr nicht rechts vor links gilt. 
In der Diskussion wird darauf hingewiesen, dass sowohl die rechts vor links-Regelung als auch 
die Vorfahrtsregelung jeweils Vor- und Nachteile hat. 
Bevor eine endgültige Entscheidung zu der Frage getroffen wird, ob in der Klosterstraße rechts 
vor links oder ob weiterhin die Vorfahrtsregelung gelten soll, ist noch die Beschilderung und die 
Straßenqualität bei den Garagenzufahrten am Mittelweg mit der Straßenverkehrsbehörde beim 
Landratsamt zu klären. 
 
 
Beschluss: 
 
zurückgestellt Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  2 
Wasserrecht; Beteiligung der Gemeinden zur 
Schifffahrtsgenehmigung der Fa. Kanu-Frieser, Weiden, auf der 
Naab 

 

 
Das Landratsamt Regensburg, Abteilung Wasserrecht beteiligt die Gemeinde Pielenhofen als 
Anlieger an der Naab zum Antrag auf Erteilung einer Schifffahrtsgenehmigung. 
Laut Antragsteller sollen Boote für Wochentouren von 92706 Luhe bis nach Regensburg 
vermietet werden. 
Ein- und Ausstiegsstellen sind dabei die offiziellen Stellen, die auch durch die Gemeinden 
zugelassen sind. 
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Gemäß Art. 28 Abs. 5 Bayer. Wassergesetz besteht für diesen Antrag eine Genehmigungspflicht 
für die Schiff- und Floßfahrt an Gewässern, die nicht allgemein zur Schiff- und Floßfahrt 
zugelassen sind. 
Bei den Entscheidungen über die Schifffahrtgenehmigungen sind nicht nur die Auswirkungen der 
Schifffahrt auf das jeweilige Gewässer sondern auch die Auswirkungen auf die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs, die öffentliche Ruhe, den Schutz des Eigentums und der Fischerei und 
das Wohl der Allgemeinheit zu berücksichtigen. 
Der Antragssteller plant eine Größe mit maximal 5 Booten einmal wöchentlich für die Tour 
Richtung Regensburg anzubieten. 
 
Beschluss: Für die schon bestehenden Genehmigungen der örtlichen Bootsvermieter darf es zu 
keinen Einschränkungen kommen. Unter dieser Voraussetzung erhebt der Gemeinderat 
Pielenhofen zu der beantragten Schifffahrtsgenehmigung auf der Naab keine Einwände. 
 
 
mehrheitlich beschlossen Ja 9  Nein 2   
 
 

TOP  3 
Örtliche Rechnungsprüfung 2020: Bericht der Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses; Feststellung der 
Jahresrechnung; Entlastung des Bürgermeisters 

 

 
a) Bericht der Vorsitzenden Zink des Rechnungsprüfungsausschusses 
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b) Feststellung des Rechnungsergebnisses  
Der Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2020 wurde 
bekannt gegeben. Die im Haushaltsjahr 2020 angefallenen überplanmäßigen und 
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außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung 
nicht schon in früheren Beschlüssen des Gemeinderats erfolgt ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 
GO nachträglich genehmigt.  
 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit 
folgendem Ergebnis festgestellt:  

 
 

  2020 2019 

Haushaltsansatz rechn. Ergebnis rechn. Ergebnis 

Verwaltungshaushalt  
Einnahmen und Ausgaben 

2.874.944 € 2.869.944,59 € 2.685.776,68 € 

Vermögenshaushalt  

Einnahmen und Ausgaben  
1.563.005 € 778.214,49 € 810.389,76 € 

 
Stand der Schulden und Rücklagen  
 

 Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Zugang Abgang 
Stand am Ende des 
Haushaltjahres 

Schulden 1.517.987 €  90.183 € 1.427.804 € 

Rücklagen 552.763,31 €   552.763,31 € 

Soll-Überschuss 
an RL  

 134.436,31 €  134.436,31 € 

 
 
 
 
Bürgermeister Rudolf Gruber wird von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Ausschluss über die Beratung und Beschlussfassung des TOP 
3 ÖT des Bürgermeisters Rudolf Gruber. 
 
einstimmig beschlossen 11:0 
 
 
Beschluss: 
Die Jahresrechnung wird, wie im Sachverhalt dargestellt, festgestellt.  
 
Der Gemeinderat beschließt die Entlastung für den 1. Bürgermeister zur Rechnungslegung des 
Jahres 2020.  
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 0  Befangen 1   
 
 

TOP  4 
Örtliche Rechnungsprüfung 2021: Bericht der Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses; Feststellung der 
Jahresrechnung; Entlastung des Bürgermeisters 

 

 
c) Bericht der Vorsitzenden Zink des Rechnungsprüfungsausschusses 
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d) Feststellung des Rechnungsergebnisses  
Der Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2021 wurde 
bekannt gegeben. Die im Haushaltsjahr 2021 angefallenen überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit sie erheblich sind und die Genehmigung 
nicht schon in früheren Beschlüssen des Gemeinderats erfolgt ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 
GO nachträglich genehmigt.  
 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO mit 
folgendem Ergebnis festgestellt:  

 
 

  2021 2020 

Haushaltsansatz rechn. Ergebnis rechn. Ergebnis 

Verwaltungshaushalt  
Einnahmen und Ausgaben 

2.850.209 € 3.044.193,49 € 2.869.944,59 € 

Vermögenshaushalt  
Einnahmen und Ausgaben  

2.325.445 € 1.279.511,10 € 778.214,49 € 

 
Stand der Schulden und Rücklagen  
 

 Stand zu Beginn des 
Haushaltsjahres 

Zugang Abgang 
Stand am Ende des 
Haushaltjahres 

Schulden 1.427.804 €  91.342 € 1.336.462 € 

Inneres 
Darlehen 

 234.568,29 €  234.568,29 € 

Rücklagen 276.080,62 €  246.080,62 € 30.000 € 

Sonder-RL l u. 
ll  

613.776 € 58.300 € 242.262,29 € 429.813,71 € 

 
 
 
 
 
Bürgermeister Rudolf Gruber wird von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Ausschluss über die Beratung und Beschlussfassung des TOP 
4 ÖT des Bürgermeisters Rudolf Gruber. 
 
einstimmig beschlossen 11:0 
 
 
Beschluss: 
Die Jahresrechnung wird, wie im Sachverhalt dargestellt, festgestellt.  
 
Der Gemeinderat beschließt die Entlastung für den 1. Bürgermeister zur Rechnungslegung des 
Jahres 2021. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 0  Befangen 1   
 
 

TOP  5 
Geschäftsordnung des Gemeinderates; Änderung der Art der 
amtlichen Bekanntmachungen künftig durch digitales Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft auf der Homepage 
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Aus der Kommunalrechtsnovelle 2023 haben die Gemeinden bzw. die Verwaltungsgemeinschaft 
nunmehr die Möglichkeit, die amtliche Bekanntmachung von Ortsrecht, Satzungen, 
Bebauungsplänen u. a. in rein digitaler Form (Homepage) vorzunehmen. Hierbei sind 
verschiedene Möglichkeiten gegeben. 
 
Derzeitige Regelung:  
Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgen derzeit im regelmäßig erscheinenden Druckwert 
„s`Bürgerbladl“ in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Teil „amtliches 
Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg“.  Das ist sowohl in der 
Geschäftsordnung der VG als auch der beiden Gemeinden so geregelt.  
 
Die amtliche Bekanntmachung im „s’Bürgerbladl“ ist damit grundsätzlich die einzig rechtlich 
wirksame Bekanntmachungsmöglichkeit. Ein beliebiger Wechsel zwischen verschiedenen 
Bekanntmachungsmöglichkeiten ist nicht zulässig.  
 
Künftig auch digitale Bekanntmachung von Ortsrecht u. a. möglich 
Durch die in der Kommunalrechtsnovelle vorgenommenen Änderungen des Art. 26 
Gemeindeordnung (GO) sowie der Bekanntmachungsverordnung (BekV) ist nunmehr auf 
Rechtsgrundlage des Bayerischen Digitalisierungsgesetzes (BayDiG) auch die ausschließlich 
elektronische Bekanntmachung ermöglicht.  
 
Digitale Bekanntmachungsarten  
Folgende Möglichkeiten gibt es dabei: 
 

 a) in einem ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt (§ 31 bzw. § 37 Variante 1b); 
 
 b) für Mitgliedsgemeinden einer Verwaltungsgemeinschaft, die kein eigenes Amtsblatt 
unterhalten: im ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft (entsprechend Variante 1b);  
 
c) in einem ausschließlich digital veröffentlichten Amtsblatt des Landkreises oder 
Landratsamts (§ 31 bzw. § 37 Variante 2b); 
 
d) in einer ausschließlich digital erscheinenden Tageszeitung, 
 
e) durch Niederlegung in der Verwaltung und 

 deren Bekanntgabe durch ausschließliche oder zusätzliche Anzeige auf einem 
oder mehreren digitalen Bildschirmen (§ 31 bzw. § 37 Variante 4b und 4c),  

 auf der Internetseite der Gemeinde (§ 31 bzw. § 37 Variante 5),  

 oder durch Mitteilung in einer ausschließlich digitalen Tageszeitung (§ 31 bzw. § 
37 Variante 6b). 

 
Wichtig: Werden die bekannt zu machenden Inhalte dagegen nur zusätzlich zur bisher 
festgesetzten (analogen) Bekanntmachungsart in digitaler Form veröffentlicht, bleibt rechtlich 
relevant im Sinne von Art. 26 Abs. 2 GO weiterhin diese analoge Bekanntmachungsart. 
 
 
Wechsel auf digitale Bekanntmachung 
Wenn sich die Verwaltungsgemeinschaft (und für die Gemeinden) auf eine Änderung der 
Bekanntmachungsart in digitaler Form entscheidet, so ist hierzu ein Beschluss der 
Gemeinschaftsversammlung und die Änderung der Geschäftsordnung erforderlich. Gleiches gilt 
für die Geschäftsordnung der Gemeinden.  
 
 
Vorteile einer digitalen Bekanntmachung 
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Die amtliche Bekanntmachung ist ua. bei allen Satzungen und Verordnungen im Ortsrecht 
zwingende Wirksamkeitsvoraussetzung.  
 
Nach Ansicht der Verwaltung ist der wesentliche Vorteil der digitalen Bekanntmachung die 
zeitliche Flexibilität. Während man bei der bisherigen Bekanntmachungsform durch 
Veröffentlichung im Bürgerbladl jeweils an die Veröffentlichungszeiten zum Monatsende 
gebunden ist, könnte eine digitale Bekanntmachung auf der Homepage der Gemeinde zu jeder 
Zeit erfolgen. Dies ist insbesondere bei mehrmaligen Bekanntmachungen im 
Bauleitplanverfahren von Vorteil, aber auch z. B. bei Satzungen und Verordnungen die zu einem 
bestimmten Termin bekannt gemacht sein müssen (Entwässerungsgebührensatzung, 
Hundesteuersatzung, bewehrte Satzungen ect.). Auch die Bekanntgabe der Haushaltssatzungen 
könnte sehr viel zeitnaher erfolgen und damit auch die Rechtskraft des Haushalts zeitnäher 
hergestellt werden.  
 
Gegebenenfalls wäre außerdem, je nachdem für welche Bekanntmachungsvariante man sich 
entscheidet, auch eine erhebliche Kosteneinsparung von jährlich bis zu ca. 10.000 € möglich 
(Wegfall des amtlichen Mitteilungsblattes im Bürgerbladl).  
 
 
Welche digitalen Arten der Bekanntmachung kommen in Frage? 
 

 Die VG bzw. die Gemeinden geben das analoge Mitteilungsblatt im Bürgerbladl auf und 
unterhalten ein eigenes digitales Amtsblatt auf der Homepage als zwingend einzig 
rechtlich relevantes Bekanntmachungsorgan 

o Dabei könnte man evtl. den amtlichen Teil des Bürgerbladl aus rein informativen 
Zwecken auch beibehalten (ohne rechtliche Relevanz)   
 

 Niederlegung der Satzung/Verordnung in der Verwaltung und digitale amtliche 
Bekanntmachung über die Homepage  

 
als dritte nach Ansicht der Verwaltung relevante Alternative bleibt,  
 

 die bisherige Form der Bekanntmachung über das Bürgerbladl beizubehalten.  
 
 
Beschluss der Gemeinschaftsversammlung: 
Die Gemeinschaftsversammlung hat die Thematik bereits beraten und beschlossen, dass mit 
Wirkung vom 01.04.2024 die amtlichen Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft und 
der Gemeinden (vorbehaltlich der Zustimmung im jeweiligen Gemeinderat) durch ein eigenes 
digitales Amtsblatt erfolgen soll.  
 
Die Verwaltung hat inzwischen auch geklärt, dass die technischen Voraussetzungen für ein 
digitales Amtsblatt vorliegen. Offen ist noch, ob die Umsetzung schon zum 1.4.2024 erfolgen 
kann oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
 
Beschluss: 
Die amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Pielenhofen sollen künftig (frühestens ab 
01.04.2024) in einem neu einzurichtenden digitalen Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Pielenhofen-Wolfsegg erfolgen.  
Die zusätzliche Veröffentlichung der Inhalte des digitalen Amtsblattes im „Bürgerbladl“ erfolgt 
weiterhin, jedoch rein informativ und ohne rechtliche Wirkung. 
Die Geschäftsordnung der Gemeinde ist dem entsprechend zu ändern.   
 
einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0   
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TOP  6 
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit; Darstellung der 
Auswertung der  Quartalsabrechnung IV 2023 

 

 
In der Gemeinschaftsversammlung am 15.11.2022 wurde der Antrag auf Beitritt für das Gebiet 
der Gemeinde Pielenhofen zum Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung beschlossen. 
Mit Beschluss des Gemeinderates Pielenhofen vom 24.02.2023 wurden die 
Überwachungsschwerpunkte festgelegt. 
 
Es ergaben sich im vierten Quartal 2023 folgende Kosten: 
 
Ruhender Verkehr:  
 
-pro Fall 11.- €, pro Überwachungsstunde 50.- € 
 
Folgende Verwarnungen und Bußgelder wurden im ruhenden Verkehr ausgesprochen: 
 
-verbotswidriges Parken auf der linken Fahrbahnseite: 15.- € Verwarnung 
-Parken im Bereich einer Parkraumbewirtschaftungszone: 20.- € Verwarnung 
-fällige HU überschritten um mehr als zwei bis vier Monate: 15.- € Verwarnung 
-fällige HU überschritten um mehr als vier bis acht Monate: 25.- € Verwarnung 
-fällige HU um mehr als 8 Monate überschritten: 60.- € Bußgeld da Einspruch eingelegt 
  
 
Fließender Verkehr:  
 
-pro Fall 12.- €, pro Überwachungsstunde 130.- € 
 
Folgende Verwarnungen und Bußgelder wurden im fließenden Verkehr ausgesprochen: 
 
-Geschwindigkeitsüberschreitung um 6-10 km/h, 34 Fälle, 30.- € Bußgeld   
-Geschwindigkeitsüberschreitung um 11-15 km/h, 10 Fälle, 50.- € Bußgeld 
-Geschwindigkeitsüberschreitung um 16-20 km/h, 4 Fälle, 70.- € Bußgeld 
-Geschwindigkeitsüberschreitung um 21-25 km/h, 3 Fälle, 115.- € Bußgeld 
-Geschwindigkeitsüberschreitung um 26-30 km/h, 2 Fälle, 180.- € Bußgeld 
- 1 Fall war nicht verwertbar 
 
Nach derzeitigem Stand ergibt für das 4. Quartal 2023 gemeinsam für den ruhenden und 
fließenden Verkehr ein von der Gemeinde zu tragendes Defizit in Höhe von 733,70 €.  
 
Da noch nicht alle Verwarnungen und Bußgelder bezahlt wurden, ist eine endgültige Abrechnung 
des Quartals derzeit noch nicht möglich. Ferner besteht noch die Möglichkeit, das Einspruch 
eingelegt wird. Derzeit muss aber festgestellt werden, dass die Kosten der Verkehrsüberwachung 
durch die Einnahmen voraussichtlich nicht gedeckt sind, die weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  7 

Bauleitplanung; Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit 
integriertem Grünordnungsplan "Sondergebiet Photovoltaik-
Freiflächenanlage Grafenhof" sowie die 6. Änderung des 
Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan; 
frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
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Der Markt Lappersdorf beteiligt die Gemeinde Pielenhofen im Rahmen der Behördenbeteiligung, 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden zu dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Sondergebiet Photovoltaik-
Freiflächenanlage Grafenhof" sowie die 6. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
 
Nach Prüfung der Unterlagen durch die Verwaltung sind keine Belange der Gemeinde 
Pielenhofen hinsichtlich dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Grafenhof" sowie die 6. 
Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan, betroffen. 
 
 
 
 
 
Beschluss: Der Gemeinderat Pielenhofen nimmt Kenntnis hinsichtlich dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Sondergebiet Photovoltaik-
Freiflächenanlage Grafenhof" sowie die 6. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan 
Es werden keine Einwände erhoben, da die Belange der Gemeinde Pielenhofen nicht berührt 
werden. 
 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  8 
Bauantrag, Erneute Beteiligung zur Erweiterung einer 
landwirtschaftlichen Hofstelle um eine Maschinenhalle sowie 
Mistlager auf der FlNr. 610, Gmkg Pielenhofen, Reinhardsleiten 

 

 
Der Bauantrag wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 28.07.2023 wie folgt behandelt. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich nach § 35 BauGB. 
Im Flächennutzungsplan ist dieser Bereich als Ackerfläche eingestuft. 
Eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB wird angenommen, da laut Bauantrag die Hofstelle erweitert 
werden soll. 
Eine Neuerschließung ist nicht erforderlich, da der Altbestand erweitert wird. 
Die Nachbarunterschriften liegen vor. 
 
Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Pielenhofen erteilt für die Erweiterung einer 
landwirtschaftlichen Hofstelle um eine Maschinenhalle sowie Mistlager auf dem Grundstück, FlNr. 610, 
Gemarkung Pielenhofen, Reinhardsleiten, sein gemeindliches Einvernehmen. 
 
 
Altantrag:  
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Neuantrag; 
 

 
 

Das Landratsamt wollte auf Nachfrage am 28.02.2024 beim Bauherren bzgl. Landschaftsbild ein 
Sattelldach anstatt dem Pultdach aus der ersten Planung. 
Des Weiteren überdacht der Bauherr nun in der neuen Planung das Mistlager gleich mit. 
 
Am 21.02.2024 wurde die Gemeinde Pielenhofen erneut zu diesem Bauantrag beteiligt. 
Der eingereichte Bauplan ist vom 12.01.2023 ohne Unterschriften der Nachbarn. 
Der Bauherr klärt auf Hinweis vom Bauamt mit dem Planer und dem Landratsamt dieses 
Plandatum noch. 
 
Beschluss: Der Gemeinderat der Gemeinde Pielenhofen erteilt für die geänderte Dachform der 

Maschinenhalle und der Überdachung des Mistlagers auf dem Grundstück, FlNr. 610, Gemarkung 
Pielenhofen, Reinhardsleiten, sein gemeindliches Einvernehmen. 
 

 
 
 
einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0   
 
 

TOP  9 Informationen des Bürgermeisters  

 
 

 Die Gemeinde Pielenhofen lädt in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz alle 
Bürgerinnen und Bürger ein zur Informationsveranstaltung „Energiewende im Altbau“ am 
Montag, 11. März 2024, 19:30 Uhr – in den Klosterstadel Pielenhofen. 

 



Sitzung des Gemeinderats Pielenhofen vom 01.03.2024 Seite 18 
 

 Am Sonntag 17.03.2024 von 11:00 – 12:00 Uhr findet im Klosterstadel Pielenhofen das 
SONGtagKINO für Familien mit Kindern von 5-9 Jahren mit Hubert Treml statt. 
 

 Der Haushalt der Gemeinde Pielenhofen soll nach Möglichkeit noch in der März Sitzung 
beschlossen werden. Die Finanzausschusssitzung ist am 12. oder 13. März 2024 geplant. 
Falls dies nicht machbar ist wird die Verabschiedung des Haushaltes auf die April Sitzung 
verschoben. 
 

 Da die Gemeinde für die amtlichen Mitteilungen im Bürgerbladl nach abgedruckten Seiten 
zahlen muss, soll zukünftig darauf geachtet werden, dass nur die wichtigen Informationen 
abgedruckt werden. Umfangreichere Informationen werden aber in jedem Fall auf der 
Homepage der Gemeinde eingestellt. 
 

 Es wurde ein Antrag auf Touristische Floßfahrt auf der Naab gestellt. Die Größe des 
Floßes beträgt 129,5 m² und soll bis zu 55 Personen befördern können. Das Landratsamt 
Regensburg sieht das Vorhaben von wasserrechtlicher Seite sehr kritisch. Auch der 
Gemeinderat Pielenhofen ist sich einig, dass ein solches Floß keine touristische 
Bereicherung darstellt. Das geplante Vorhaben ist mit sonstigen Nutzungen auf der Naab 
nicht verträglich. Außerdem würde es zu Behinderungen auf der Straße kommen, da das 
Floß in der Etterzhausener Str. mit einem Kran eingesetzt werden soll. 
 

 Die März-Sitzung des Gemeinderates findet am Gründonnerstag 28.03.2024 um 18:00 
Uhr statt. 

 
  
 
 

TOP  10 Anfragen und Bekanntgaben  

 
 

 Ein Gemeinderat fragt an wann die digitale Sirene kommen soll.  Bürgermeister Gruber 
berichtet, dass der Förderantrag von der Verwaltung gestellt wird und die digitale Sirene 
bald kommt. Die Standorte der Sirenen bleiben wie gehabt. 

 

 Von der Behindertenbeauftragten Bettina Willamowski wird berichtet, dass sich die 
Behindertenbeauftragten regelmäßig treffen und geschult werden. Sie gibt auch noch den 
Hinweis, dass im Landratsamt Regensburg momentan eine Wanderausstellung Inklusion 
vorbereitet wird. 

 
  
 
 
 


